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INHALTSVERZEICHNIS 

 

KINDER 
 

ABZUGSFÄHIGKEIT VON SCHULGELD-
ZAHLUNGEN AN ANDERE EINRICHTUN-
GEN 

 
Schulgeldzahlungen können als Sonder-

ausgaben abzugsfähig sein. Das setzt voraus, 
dass die Schule in freier Trägerschaft betrie-
ben oder überwiegend privat fi nanziert wird 
und zu einem durch die zuständige Behörde (z. 
B. Landesministerium oder Kultusministerkon-
ferenz der Länder) anerkannten Abschluss 
oder dem einer öffentlichen Schule gleichwer-
tig anerkannten Abschluss führt.  

Auch andere Einrichtungen, die nicht selbst 
zu einem Schulabschluss führen, aber ord-
nungsgemäß auf einen anerkannten Abschluss 
vorbereiten, sind begünstigt. Die staatliche 
Anerkennung bezieht sich in diesem Fall je-
doch nur auf den anzuerkennenden Abschluss. 
Die weitere Voraussetzung, die ordnungsge-
mäße Vorbereitung, unterliegt nach dem Ge-
setz keinem besonderen Anerkennungsverfah-
ren durch eine Schulbehörde. Damit obliegt die 
Prüfung dieser Voraussetzung nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs - entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung - den Fi-
nanzbehörden. Diesen steht es jedoch frei, 
sich an die zuständige Schulbehörde zu wen-
den und deren Einschätzung zur Erfüllung der 
schulischen Kriterien, wie der ordnungsgemä-
ßen Vorbereitung auf einen anerkannten Ab-
schluss, zu berücksichtigen. 
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UNTERNEHMER(IN) / UNTERNEHMEN 
 

ORGANSCHAFT: (NICHT)ANERKENNUNG 
DES GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAGS 
BEI AUSGLEICHSZAHLUNGEN AN MIN-
DERHEITSGESELLSCHAFTER 

 
Die ertragsteuerliche Anerkennung einer 

Organschaft setzt u. a. voraus, dass die Or-
gangesellschaft sich verpfl ichtet, ihren „gan-
zen“ Gewinn an den Organträger abzuführen. 
Sind neben dem Organträger andere (Minder-
heits-)Gesellschafter an der Organgesellschaft 
beteiligt, ist die Organgesellschaft verpflichtet, 
an diese sog. „außenstehenden Gesellschaf-
ter“ Ausgleichszahlungen zu leisten. 

Die Ausgleichszahlungen dürfen zwar aus 
einem Festbetrag und einem variablen Betrag 
bestehen. Nach Auffassung des Bundesfi 
nanzhofs ist aber eine Regelung schädlich, die 
neben einem Festbetrag einen am (schwan-
kenden) Gewinn der Organgesellschaft orien-
tierten und quotal dem Beteiligungsverhältnis 
entsprechenden variablen Ausgleich vorsieht. 
Eine solche Regelung widerspreche der Ver-
pflichtung der Gesamtgewinnabführung. 

Des Weiteren hat der Bundesfinanzhof sei-
ne Rechtsprechung bestätigt, dass der Ge-
winnabführungsvertrag (GAV) mit einer GmbH 
als Organgesellschaft eine Verlustübernahme-
verpflichtung entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen des Aktiengesetzes „in seiner 
jeweils geltenden Fassung“ enthalten muss. 
Wird die gesetzliche Regelung nach Abschluss 
des GAV geändert, muss auch diese Änderung 
in den GAV einbezogen werden. Diesem Erfor-
dernis hat der Gesetzgeber mittlerweile 
dadurch Rechnung getragen, dass das Gesetz 
nunmehr einen dynamischen Verweis auf die 
maßgeblichen Regelungen verlangt. 

 

ERBSCHAFTSTEUER 
 

VOM ERBEN GEZAHLTE EINKOMMEN-
STEUERVORAUSZAHLUNGEN DES ERB-
LASSERS SIND ERBSCHAFTSTEUERLI-
CHE NACHLASSVERBINDLICHKEITEN 

 
Gegen einen Verstorbenen waren noch 

Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt 
worden, die der Erbe bezahlte. Diese Steuern 
machte der Erbe als Nachlassverbindlichkeiten 
im Rahmen der Erbschaftsteuererklärung gel-
tend.  

Das Finanzgericht Münster bestätigte dies. 
Da die erst mit Ablauf des Todesjahrs entste-
hende Einkommensteuer als Nachlassverbind-
lichkeit zu berücksichtigen ist, könne auch für 
festgesetzte Einkommensteuervorauszahlun-
gen nichts anderes gelten. Es sei unerheblich, 
ob es sich um Vorausoder Nachzahlungen 
handele. 

 
Tipp 
Selbst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung 
eines Erbschaftsteuerbescheids kann nach 
einem Urteil des Schleswig-Holsteinischen 
Finanzgerichts die Erbschaftsteuer herabge-
setzt werden, wenn der Erbe noch Steuernach-
zahlungen des Erblassers zu leisten hatte, die 
ihm bis dahin unbekannt waren.  

 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend 

entscheiden. 
 
Nachlassverbindlichkeiten: Kosten für vom 

Erben beauftragte Schadensbeseitigung für 
einen vor dem Erbfall eingetretenen Schaden 

 
Ist bei einem zum Nachlass gehörenden 

Grundstück noch zu Lebzeiten des Erblassers 
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ein Schaden entstanden, können die Kosten 
zur Schadensbeseitigung nicht vom Erben als 
Nachlassverbindlichkeiten geltend gemacht 
werden. Die zum Todeszeitpunkt bestehenden 
Gebäudeschäden können allenfalls bei der 
Gebäudebewertung berücksichtigt werden.  

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz 
ergibt sich nach einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs, wenn eine rechtsverbindliche be-
hördliche Anordnung zur Schadensbeseitigung 
gegen den Erblasser zu dessen Lebzeiten 
vorlag. 

Im Urteilsfall hatte der Erblasser zu Lebzei-
ten Heizöl bezogen. Erst nach seinem Tod 
stellte sich heraus, dass ein Großteil ohne 
Störmeldung aus dem Tank ausgetreten war 
und sich im Ölauffangraum gesammelt hatte. 
Die nicht durch eine Versicherung abgedeckten 
Kosten der Schadensbeseitigung wollten die 
Erben als Nachlasskosten geltend machen. 
Dies wurde vom Bundesfinanzhof abgelehnt. 

 

MIETER/VERMIETER 
 

FRISTLOSE KÜNDIGUNG EINES MIET-
VERHÄLTNISSES WEGEN ZAHLUNGS-
RÜCKSTÄNDEN 

 
Vermieter dürfen ein Mietverhältnis fristlos 

kündigen, wenn Mieter erhebliche Mietrück-
stände haben. Dafür müssen diese entweder 
zweimal hintereinander mit der Entrichtung der 
Miete oder eines nicht unerheblichen - den 
Betrag einer Monatsmiete übersteigenden - 
Teils der Miete in Rückstand sein, oder der 
Mietrückstand muss mindestens zwei Monats-
mieten betragen.  

Eine Kündigung ist ausgeschlossen, wenn 
der Vermieter vor dem Zugang der Kündigung 
vollständig befriedigt wird. Zahlen Mieter nach 
Zustellung einer Räumungsklage binnen zwei 

Monaten die ausstehende Miete nebst fälliger 
Entschädigung nach, wird die fristlose Kündi-
gung unwirksam. 

 
Der Bundesgerichtshof hat nunmehr in ei-

ner Entscheidung klargestellt, dass die Miet-
schuld nach der vertraglich vereinbarten Ge-
samtmiete bemessen wird und nicht nach einer 
berechtigterweise geminderten Miete. D. h., 
eine wegen Mängel an der Mietsache berech-
tigterweise vorgenommene Mietminderung wird 
bei der Berechnung der Höhe der geschuldeten 
Miete nicht berücksichtigt. 

 
AUFGRUND VERTEILUNG NOCH NICHT 
ABGEZOGENE ERHALTUNGSAUFWEN-
DUNGEN KÖNNEN NICHT VON ERBEN 
GELTEND GEMACHT WERDEN 

 
Aufwendungen für die Erhaltung vermieteter 

Gebäude des Privatvermögens sind im Jahr 
der Verausgabung als Werbungskosten anzu-
setzen. Sie können aber auch auf zwei bis fünf 
Jahre gleichmäßig verteilt werden. Stirbt der 
Eigentümer während des Verteilungszeitraums, 
können die Erben nach einem Urteil des Fi-
nanzgerichts Berlin-Brandenburg den noch 
nicht abgezogenen Aufwand steuerlich nicht 
geltend machen, weil sie die Aufwendungen 
nicht selbst getragen haben. Vielmehr müsse 
der Restbetrag als Werbungskosten in der 
letzten Steuererklärung des Erblassers geltend 
gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 
 

Hinweis 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann 
ein Rechtsnachfolger bei einer unentgeltlichen 
Übertragung des Eigentums an einem Gebäu-
de Erhaltungsaufwand noch in dem von seinem 

http://www.stkbauer.de
mailto:info@stkbauer.de


 
 
 
 
 
 

 
MANDANTENINFORMATION FEBRUAR 2018  
EIN SERVICE IHRER STEUERKANZLEI BAUER   

 
 Seite 4 von 6 

 

 
Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH, Höpfigheimer Straße 8, 71711 Steinheim an der Murr 
Telefon: +49 (0) 7144-89639-0, Telefax: +49 (0) 7144-89639-20, http://www.stkbauer.de , info@stkbauer.de 

Rechtsvorgänger gewählten restlichen Vertei-
lungszeitraum geltend machen. 

 
nicht vorläufig bis zu einer rechtskräftigen 

Entscheidung des Arbeitsgerichts befolgen. 
Diese Meinung vertritt das Bundesarbeitsge-
richt im Fall eines zuletzt in Dortmund beschäf-
tigten Immobilienkaufmanns, der nach Berlin 
versetzt wurde. Er nahm die Tätigkeit in Berlin 
nicht auf, wurde daraufhin abgemahnt und 
schließlich fristlos gekündigt. Obwohl die Best-
immungen des Arbeitsvertrags in dem hier 
entschiedenen Fall eine Versetzung grundsätz-
lich zuließen, entsprach die Versetzung nach 
Überzeugung des Gerichts nicht billigem Er-
messen. 

 
Hinweis 
Damit wird von der bisherigen Rechtsprechung 
abgewichen. Danach durfte sich ein Arbeit-
nehmer über eine unbillige Weisung – sofern 
diese nicht aus anderen Gründen unwirksam 
war - nicht hinwegsetzen, sondern musste das 
Arbeitsgericht anrufen. 

 

UMSATZSTEUER 
 

ANSCHRIFT DES LEISTENDEN UNTER-
NEHMERS IN RECHNUNGEN 

 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug 

berechtigt, muss sie u. a. die vollständige An-
schrift des leistenden Unternehmers beinhal-
ten. Bislang war ungeklärt, ob es sich dabei um 
eine Anschrift handeln musste, unter der eine 
wirtschaftliche Aktivität entfaltet wird oder ob 
eine reine Postanschrift ausreichend ist. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) hat jetzt Klarheit geschaffen. Aus der 
gesetzlichen Formulierung „vollständige An-

schrift“ geht nicht hervor, dass damit zwingend 
der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit des Un-
ternehmers gemeint ist. Der Begriff der An-
schrift wird gemeinhin weit verstanden. Auch 
eine Briefkastenanschrift ist daher ausrei-
chend, sofern der Unternehmer unter dieser 
Anschrift erreichbar ist. Für den Vorsteuerab-
zug ist es folglich nicht erforderlich, dass die 
wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unter-
nehmers Unternehmers unter der Anschrift 
ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten 
Rechnung angegeben ist. Der EuGH bestätigt 
damit, dass eine Rechnung lediglich formale 
Bedeutung für den Vorsteuerabzug hat. 

 
VORSTEUERKORREKTUR BEI ÜBER-
SCHREITEN DES ZAHLUNGSZIELS 

 
Im Regelfall kann ein Unternehmer die ihm 

von einem anderen Unternehmer in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer in dem Zeitpunkt als 
Vorsteuer abziehen, in dem er die Rechnung 
erhält. In dem Zeitpunkt, in dem feststeht, dass 
das Entgelt aus Sicht des leistenden Unter-
nehmers uneinbringlich wird, d. h. der Leis-
tungsempfänger z. B. die Rechnung endgültig 
nicht begleichen wird, muss der Leistungsemp-
fänger den Vorsteuerabzug allerdings rück-
gängig machen.  

Uneinbringlich ist das Entgelt, wenn bei ob-
jektiver Betrachtung damit zu rechnen ist, dass 
der Leistende die Entgeltforderung auf abseh-
bare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht durch-
setzen kann. Ein wichtiges Indiz für die Unein-
bringlichkeit ist nach Auffassung des Finanzge-
richts Berlin-Brandenburg ein Überschreiten 
des Zahlungsziels um das Dreifache der Zah-
lungsfrist, mindestens um mehr als sechs Mo-
nate. 

Die Vorsteuerkorrektur muss nach Auffas-
sung des Finanzgerichts zwingend in dem Vo-
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ranmeldungszeitraum vorgenommen werden, 
in dem die Uneinbringlichkeit eintritt. Ein Nach-
holen in einem anderen Voranmeldungszeit-
raum sei zumindest nach Ablauf des Kalender-
jahrs der Uneinbringlichkeit unzulässig.  

 

SONSTIGES 
 

NEUES, STRENGES DATENSCHUTZ-
RECHT TRITT AM 25. MAI 2018 IN KRAFT 

 
Ab dem 25. Mai 2018 werden die Regelun-

gen der Datenschutz-Grundverordnung (DSG-
VO) unmittelbar geltendes Recht in allen Staa-
ten der Europäischen Union (EU). Damit wird 
ein einheitliches Datenschutzniveau in den 
Mitgliedstaaten gewährleistet. Die Wahlmög-
lichkeiten, welche die DSGVO vorsieht, hat 
Deutschland im Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG neu) ausgeübt. Das BDSG neu tritt 
ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft. 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden erhalten 
zur Durchsetzung umfangreiche Befugnisse 
und haben demgemäß ihre Personalkapazitä-
ten aufgestockt. Flankiert werden die erweiter-
ten Befugnisse durch eine Ausweitung des 
Bußgeldrahmens bei Verstößen. Bisher konn-
ten max. 300.000 € als Bußgeld festgesetzt 
werden. Zukünftig sind Bußgelder bis 20 Millio-
nen € oder 4 % vom Jahresumsatz zulässig, 
wobei der jeweils höhere Wert gilt. 

Die DSGVO findet Anwendung auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten natürli-
cher Personen, ohne dies genauer zu defi nie-
ren. Im Zweifel sollte, z. B. bei der Speicherung 
einer IPAdresse, vom Personenbezug ausge-
gangen werden.  

Anzuwenden sind die Datenschutzbestim-
mungen, wenn die Verarbeitung der Daten im 
Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung in 
der EU erfolgt. Die Verarbeitung selbst kann 

auch außerhalb der EU stattfi nden. Hat ein 
Unternehmen seine Niederlassung außerhalb 
der EU, muss es die Regelungen trotzdem 
beachten, wenn es Waren oder Dienstleistun-
gen in der EU anbietet und die Datenverarbei-
tung mit seinem Angebot zusammenhängt. 
Folgende Grundprinzipien sind zu beachten:  
§ Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die Verarbei-

tung personenbezogener Daten ist grund-
sätzlich verboten, es sei denn, es liegt eine 
Einwilligung oder eine in der DSGVO nor-
mierte Ausnahme vor. 

§ Eine solche Ausnahme kann z. B. die Ver-
arbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
sein. 

§ Datensparsamkeit: Die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten muss auf das für den 
Zweck der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sowie dem Zweck angemessen 
und sachlich relevant sein. 

§ Zweckbindung: Personenbezogene Daten 
dürfen nur für festgelegte, eindeutige und 
rechtmäßige Zwecke erhoben werden. 

§ Datensicherheit: Der Unternehmer hat ge-
eignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Datensicherheit umzuset-
zen. Dabei hat er neben dem Stand der 
Technik und den Implementierungskosten, 
den Zweck der Datenverarbeitung, aber 
auch die Eintrittswahrscheinlichkeit und die 
Schwere des Risikos für die persönlichen 
Rechte zu berücksichtigen. Eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogene  Daten 
muss der Unternehmer unverzüglich, nach 
Möglichkeit innerhalb von 72 Stunden nach 
Bekanntwerden des Vorfalls, an die zustän-
dige Datenschutzbehörde melden. Es sei 
denn, die Verletzung führt voraussichtlich 
nicht zu einem Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten des Betroffenen.  
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§ Betroffenenrechte: Unternehmen haben 
gegenüber den Betroffenen weitreichende 
Informationspflichten zu erfüllen, z. B. über 
den Zweck und die Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung. Sie müssen gegenüber 
einer anfragenden Person Auskunft darüber 
geben, ob und ggf. welche Daten dieser 
Personen sie verarbeitet haben. Darüber 
hinaus können Betroffene von Unternehmen 
verlangen, dass unzutreffende personenbe-
zogene Daten berichtigt oder Daten ge-
löscht werden, weil z. B. die Einwilligung 
zur Datenverarbeitung widerrufen wurde. 

§ Datenschutz-Folgenabschätzung: Diese 
muss der Unternehmer vorab vorsorglich 
durchführen, wenn die Art der Verarbeitung 
personenbezogener Daten voraussichtlich 
ein hohes Risiko für die persönlichen Rech-
te und Freiheiten birgt. 

§ Datenschutzbeauftragter: Ein Datenschutz-
beauftragter ist u. a. zu benennen, wenn ein 
deutsches Unternehmen mehr als zehn 
Personen mit der automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten beschäftigt. 
Muss ein Unternehmen eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen, ist ein Da-
tenschutzbeauftragter unabhängig von der 
Anzahl der Beschäftigten, die personenbe-
zogene Daten verarbeiten, zu benennen. 
Das neue Datenschutzrecht beinhaltet um-
fangreiche und detaillierte Pfl ichten für Un-
ternehmen. Es müssen interne Prozesse 
angepasst bzw. neu etabliert werden. Auch 
eine Schulung der Mitarbeiter ist unerläss-
lich. Unternehmen sollten unverzüglich, ggf. 
unter Hinzuziehung ihres Rechtsberaters 
oder eines Datenschutz-Dienstleisters, mit 
der Umsetzung beginnen. 
 
 
 

Diese Mandanteninformation ist erstellt/eingebunden worden von 
der Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH und 
basiert auf den u.a. Datenlieferanten Quellen Redaktionen Verla-
gen. Die hierin mitgeteilten Ausagen und Informationen haben 
ledigliche einen unverbindlichen Charakter, geben den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wieder, dienen aus-
schließlich Ihrer Information und stellen weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine qualifizierte Rechts- oder Steuerberatung dar. 
Soweit Sie weitergehede Informationen oder eine individuelle  
rechtsverbindliche Steuerberatung wünschen, empfehlen wir Ihnen, 
direkten Kontakt mit uns zu suchen. Alle Informationen und sonsti-
gen Angaben, die hierin enthalten sind, beziehen sich ausschließ-
lich auf den angegebenen Stichtag. Eine Garantie für die Aktualität 
und fortgeltende Richtigkeit und Angemessenheit kann nicht gege-
ben werden. Vielmehr unterliegen insbesondere die Angaben zu 
Urteilen, gesetzlichen Regelungen oder sonstige leicht änderbaren 
Inhalte dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung ohne vorherige 
Ankündigung oder Mitteilung. Eine Weitergabe dieses Beitrages an 
Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige 
Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieses Beitrages ist nur 
mit unserer vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig. Quel-
lenangaben: mit freundlicher Genehmigung der DATEV eG, 90329 
Nürnberg und Deutsches Steuerberaterinstitut e.V., Littenstraße 10, 
10179 Berlin. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung 
dieser Quellen vorgenommen worden ist, können wir keine Gewähr 
oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
übernehmen.  
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